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 Veröffentlicht am 21.10.1994

Norm

MRG §16 Abs2 Z1

Rechtssatz

Es ist grundsätzlich Sache des Vermieters sich - etwa durch Besichtigung - verläßliche Kenntnis vom Zustand der zu

vermietenden Wohnung zu verscha8en. Eine Überwälzung des mit dem Fehlen von Ausstattungsmerkmalen

verbundenen Risikos auf die Mieter kommt nicht in Betracht.
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